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Einleitung

Spätestens seit Ende des Zweiten Weltkrieges bereichert eine Gruppe von maß-
geblichen Akteuren die Völkerrechtsordnung, bedient sich ihrer Strukturen und 
entwickelt sie dabei zugleich weiter. Die Rede ist von internationalen Organisati-
onen, deren nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzende Gründungswelle letztlich 
bis heute anhält, sodass nach wie vor von einer »Proliferation« der internationa-
len Organisationen die Rede ist.� Wichtige Beispiele der in der Nachkriegszeit 
gegründeten Organisationen sind die Vereinten Nationen (UN) als quasi-uni-
verselle Organisation politischen Charakters, die Bretton Woods-Institutionen 
Weltbank und Internationaler Währungsfonds (IWF) als wirtschaftliche Orga-
nisationen sowie im regionalen Kontext die Vorläuferorganisationen der Europä-
ischen Union (EU). Internationale Organisationen sind streng genommen aber 
kein Kind der Nachkriegszeit: Schon im �9. Jahrhundert bediente man sich dieser 
und ähnlicher Arbeitsformen. Der politischen Zusammenarbeit dienten etwa die 
von den europäischen Staaten dominierten ad hoc zusammentretenden Friedens-
kongresse. Dagegen sollten die bereits mit eigenen Organen ausgestatteten stän-
digen Verwaltungsunionen als Antwort auf die aufkommende Industrialisierung 
die internationale Zusammenarbeit auf wirtschaftlichen Gebieten erleichtern. 
Auch der nach dem Ersten Weltkrieg gegründete Völkerbund (VB) ist Beispiel 
eines Versuches, die internationale Zusammenarbeit zu institutionalisieren.�

Der Ritterschlag, gegebenenfalls über eine eigenständige Rechtssubjektivität 
zu verfügen, wurde den internationalen Organisationen aber erst �949 durch den 
Internationalen Gerichtshof (IGH) erteilt: In seinem Bernadotte-Gutachten� 
stellte der IGH erstmals fest, dass die UN Völkerrechtspersönlichkeit besitzen, 
und erweiterte damit die zuvor von Staaten dominierte Völkerrechtsordnung um 
eine neue Kategorie von Völkerrechtssubjekten.4 Darüber, dass dieses Verdikt 
nicht nur für die Vereinten Nationen, sondern, bei Vorliegen bestimmter Voraus-

� Vgl. H. Schermers/N.  Blokker (Hrsg.), Proliferation of international organizations, �00�. 
Der gleichfalls viel zitierte »move to institutions« seit Gründung des Völkerbundes geht auf 
einen Aufsatz von Kennedy zurück, s. D. Kennedy, Cardozo LR �987, S.  84� ff.

� B. Reinalda, Routledge History of International Organizations, �009.
� IGH, Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory  

Opinion, ICJ Rep.  �949, S.  �74 ff. (auch bekannt als Bernadotte-Fall).
4 In der Literatur wurden indes bereits dem Völkerbund und der Europäischen Donaukom-

mission partielle Völkerrechtsfähigkeit zugesprochen, vgl. P. Schoen, ZfV �9�9, S.  409 (4�� f., 
445 f.).
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setzungen, auch für eine Vielzahl anderer internationaler Organisationen gilt, 
besteht heute kein Zweifel mehr, und auch die Frage, welche internationalen Or-
ganisationen eine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen, gilt heute als so gut wie 
abgeschlossen beantwortet.5 Konsequenz der Völkerrechtssubjektivität auch von 
internationalen Organisationen ist laut IGH, dass die für Staaten geltenden völ-
kerrechtlichen Rechte und Pflichten, soweit übertragbar, auch für internationale 
Organisationen Geltung beanspruchen.

Neben dieser rechtlichen Aufwertung, die die internationalen Organisationen 
in der Nachkriegszeit erfuhren, sind auch die ihnen übertragenen Kompetenzen 
stetig gewachsen, sodass sie manchmal sogar in begrenzten Aufgabenbereichen 
faktisch als »Staatensurrogat«� agieren. Dies hat nicht nur zur Folge, dass Aufga-
ben, die gar nicht oder nur unzureichend von einem Staat alleine wahrgenommen 
werden können, im Verbund einer internationalen Organisation besser und ef-
fektiver erfüllt werden. Auch sind internationale Organisationen in die Lage ver-
setzt worden, rechtlich und faktisch in die Rechtstellung von Individuen eingrei-
fen zu können.

Damit wurde ihre Rolle als Garanten der Menschenrechte um die der potenti-
ellen Verletzer erweitert.7 Zwar zeigt ein Blick auf die Geschichte, dass es kein 
neues Phänomen ist, wenn internationale Organisationen funktional begrenzt 
durch Hoheitsakte in Individualrechte eingreifen können: So war beispielsweise 
die durch die Pariser Kongressakte von �85� geschaffene Europäische Donau-
kommission mit weitgehenden Vollmachten zulasten der Uferstaaten ausgestat-
tet. Sie hatte ein selbstständiges Verordnungsrecht einschließlich des Rechts, Ge-
bühren einzuheben, konnte gegen Einzelpersonen Geldstrafen verhängen und 
ihre Akte durch eigene Organe ohne Zustimmung innerstaatlicher Exekutivor-
gane vollstrecken.8 Auch der �8�� gegründete Deutsche Zollverein konnte seit 
�8�7 durch übereinstimmende Mehrheitsbeschlüsse Zollvereinsgesetze erlassen, 
die ohne Ratifikation im Bereich der Mitgliedstaaten verbindlich waren und so 
unmittelbar auch Einzelne belasteten.9 Damit gab es also auch schon vor Grün-
dung der ersten modernen internationalen Organisationen nach dem Zweiten 
Weltkrieg Organisationen, die begrenzte Eingriffsbefugnisse in Individualrechte 
besaßen.

Diese waren allerdings – und hierin liegt der bedeutende Unterschied – zu die-
sem Zeitpunkt noch ohne Zweifel den Mitgliedstaaten zuzurechnen, da es man-
gels eigener Rechtspersönlichkeit der internationalen Organisation auch keinen 

5 Vgl. J. d’Aspremont, IOLR �007, S.  9� (9�) – »almost a ›clinched debate‹«.
� A. Slaughter/J. Crisp, UNHCR Research Paper No.  ��8, �009, insb. S.  8.
7 Vgl. A. Reinisch, Global Governance �00�, S.  ��� (���).
8 Vgl. I. Seidl-Hohenveldern/G. Loibl, Recht der Internationalen Organisationen, 7.  Aufl., 

�000, Rn.  0�08; vgl. auch P. Schoen, ZfV �9�9, S.  409 (4��), der der Europäischen Donaukom-
mission rechtsetzende, rechtsprechende und vollziehende Gewalt zuordnet.

9 Vgl. I. Seidl-Hohenveldern/G. Loibl, Recht der Internationalen Organisationen, 7.  Aufl., 
�000, Rn.  0�09.
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»organizational veil« gab, hinter dem sich die Mitgliedstaaten hätten verstecken 
können. Darüber hinaus ergibt sich auch ein wesentlicher Unterschied der Orga-
nisationen der Vorkriegszeit zu den modernen internationalen Organisationen 
aus der Intensität, mit denen sie in Menschenrechte eingreifen können. Dies gilt 
natürlich in erster Linie für die EU, die schon kraft ihrer Supranationalität 
Durchgriffsrechte auf Individuen besitzt, sollte aber auch für die intergouverne-
mentalen Organisationen nicht unterschätzt werden: Heute übernehmen UN-
Missionen die vorübergehende Verwaltung von Gebieten und vereinigen dabei in 
sich alle drei »Staatsgewalten«, Legislative, Exekutive und Judikative. Sicher-
heitsratsresolutionen ordnen verbindlich die Einfrierung aller Vermögenswerte 
von namentlich genannten Personen an. Weltbank und IWF »verordnen« ihren 
Schuldnerländern, ihre Wirtschaftspolitik umzustellen, oder finanzieren Pro-
jekte, bei deren Realisierung indigene Völker ihr Land und damit ihrer Existenz-
grundlage verlieren.�0 Schon diese wenigen Beispiele werfen die Frage nach einer 
Bindung von internationalen Organisationen an Menschenrechte, zumindest 
nach westlichem Verständnis, auf und erklären zudem, warum internationale 
Organisationen auch in der völkerrechtsfreundlichen Literatur heute nicht mehr 
mit uneingeschränkter Euphorie gefeiert werden.��

Die Diskussion über eine Menschenrechtsbindung internationaler Organisati-
onen fügt sich zudem in einen aktuellen Trend ein, eine Reihe von internationa-
len Akteuren, die mit dem Begriff non-state actors negativ definiert werden,�� mit 
ähnlichen Argumenten einer Bindung zu unterwerfen.�� Hierzu zählen neben 
internationalen Organisationen Akteure wie multinationale Unternehmen, pri-
vate Sicherheitsfirmen, bewaffnete Gruppen oder Terroristen, denen trotz ihrer 
Unterschiedlichkeit gemein ist, dass sie in irgendeiner Weise Macht über Indivi-
duen oder Gruppen ausüben. Jedoch scheint es dogmatisch genauer, nicht alle 
Akteure nach dem gleichen Muster zu behandeln, sondern eine Einzelbetrach-
tung vorzunehmen. Insbesondere internationale Organisationen unterscheiden 
sich von den anderen nicht-staatlichen Akteuren. Sie weisen durch ihren Mitglie-
derkreis eine enge Verbindung zu den Staaten auf�4 und sind zugleich aufgrund 
der ihnen gewährten Immunitäten und Privilegien der staatlichen Jurisdiktion 

�0 Vgl. ausführlich Teil  I, Kap.  �, B. und C.
�� Für einen Überblick über die generelle Rezeption und Einordnung des Phänomens »inter-

nationale Organisation« in der Völkerrechtswissenschaft, s. J. Klabbers, NJIL �00�, S.  �87 ff.
�� Zu den Unzulänglichkeiten dieses Begriffes vgl. P. Alston, in: ders. (Hrsg.), Non-State-

Actors and Human Rights, �005, S.  � (� f.); für einen Überblick über die verschiedenen Defini-
tionsansätze vgl. ders.,. a.a.O., S.  �4 ff.

�� Vgl. C. Flinterman/W. van Genugten (Hrsg.), Niet-statelijke actoren en de rechten van de 
mens, �00�; P. Alston (Hrsg.), Non-State-Actors and Human Rights, �005; A. Clapham, Hu-
man Rights Obligations of Non-State-Actors, �00�; G. Adreopoulos et al. (Hrsg.), Non-State 
Actors in the Human Rights Universe, �00�.

�4 Armstrong zählt sie daher nicht zu den nicht-staatlichen Akteuren i. e. S., sondern stuft sie 
als »hybride« ein, vgl. P. Armstrong, PILR �999, S.  ��9 (��9).
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nationaler Gerichte entzogen.�5 Darüber hinaus ist schon die Binnendiversität 
innerhalb der Kategorie der internationalen Organisationen aufgrund ihrer viel-
fältigen Zielsetzungen und den dafür erforderlichen unterschiedlich weiten 
Handlungsermächtigungen bemerkenswert. Die Untersuchung soll daher die 
Vereinten Nationen, die Weltbank�� und den Internationalen Währungsfonds als 
Beispiele von internationalen Organisationen von bedeutendem politischen bzw. 
wirtschaftlichem Gewicht und weitreichenden Handlungsermächtigungen in 
den Blick nehmen, zielt aber auch auf verallgemeinerungsfähige Ergebnisse.

Die erfolgreiche Verfestigung der menschenrechtlichen Bindungen, denen die 
Europäische Union unterliegt, soll im Rahmen der Untersuchung als Ver-
gleichsparameter und zugleich als Kontrastfolie dienen. Auch die Europäische 
Union drang durch ihre damals noch vorwiegend wirtschaftsbezogenen Aktivi-
täten bereits recht früh in Bereiche vor, in denen die Verletzung bestimmter Men-
schenrechte möglich war, während eine Menschenrechtsbindung im positiven 
Gemeinschaftsrecht zunächst fehlte. Unter dem Druck der Höchstgerichte ei-
niger Mitgliedstaaten, die sich weigerten, die Grundrechtskontrolle gegenüber 
der Gemeinschaftstätigkeit aufzugeben,�7 sahen sich die Organe der damaligen 
Europäischen Gemeinschaft (EG), allen voran der Gerichtshof, dazu veranlasst, 
der darin liegenden Bedrohung des uneingeschränkten Primats des Gemein-
schaftsrechts mit einer Bindung der EG an Menschenrechte aus eigenen Quellen 
zu begegnen.�8 Die EG hat sich hierzu mehrerer Instrumente bedient – von Er-
klärungen der politischen Organe über die Bindung an allgemeine Rechtsgrund-
sätze und später auch an die materiellen Bestimmungen der Europäischen Men-
schenrechtskonvention (EMRK�9) bis zur Proklamation einer zunächst rechtlich 
noch unverbindlichen Grundrechtecharta. Einen vorläufigen Abschluss hat die 
Entwicklung der Grundrechtebindung der Europäischen Union dadurch erhal-

�5 A. Reinisch, Global Governance �00�, S.  ��� (���).
�� Im Folgenden wird der Begriff der Weltbank als Oberbegriff für die »Internationale Bank 

für Wiederaufbau und Entwicklung« (International Bank for Reconstruction and Develop-
ment/IBRD) und die »Internationale Entwicklungsorganisation« (International Development 
Associations/IDA) verwendet, da sich beide Institutionen das gleiche Personal teilen, vielfach 
den gleichen internen Richtlinien folgen und sich auch das Verfahren der Projektannahme und 
-implementierung stark ähnelt, vgl. M. Darrow, Between Light and Shadow, �00�, S.  �. Damit 
wird die ebenfalls zur Internationalen Weltbankgruppe gehörende »Internationale Finanz-
Corporation« (International Financial Cooperation/IFC) aus der Untersuchung ausgeklam-
mert.

�7 Vgl. insb. BVerfGE �7, �7� – Solange I und die Rechtsprechung des italienischen Verfas-
sungsgerichts, Corte costituzionale, Urteil vom �8.  ��. �97� – Frontini = EuR �974, S.  �55 ff., 
Corte costituzionale, Urteil vom 8.  �. �984 – Granital = CMLR �984, S.  7�0 ff. Vgl. hierzu G. 
Sander, DÖV �000, S.  588 ff.

�8 C. Schreuer, in: K. Ginther et al (Hrsg.), FS Zemanek, �994, S.  ��� (��� ff.); vgl. auch J. 
Weiler, YLJ �990–�99�, S.  �40� (�4�7 f.).

�9 Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 
4.  ��. �950, BGBl.  �95� II, S.  �85, 95�, Neubek. der Konvention i.  d.  F. des Prot. Nr.  �� in: 
BGBl.  �00� II, S.  �054.
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ten, dass der Vertrag von Lissabon die Grundrechtecharta in den Rang des Pri-
märrechts hob, Art.  � Abs.  � EUV, und den Beitritt der Union zur EMRK vor-
sieht, Art.  � Abs.  � EUV. Dieser Beitritt wurde durch das im Juni �0�0 in Kraft 
getretene �4. Zusatzprotokoll zur EMRK auch aufseiten des Europarates mög-
lich gemacht.�0

Auch hinsichtlich der hier untersuchten internationalen Organisationen lässt 
sich prognostizieren, dass sie ob der anhaltenden Kritik an ihnen zurechenbaren 
»Menschenrechtsverletzungen« früher oder später eine Menschenrechtsbindung, 
sei es durch umfassende Selbstbindung oder durch Beitritt zu einem Menschen-
rechtspakt, herbeiführen werden. Vorerst aber lässt sich möglicherweise aus den 
Erfahrungen der Europäischen Union vor dem Vertrag von Lissabon schöpfen. 
Dabei ist aufgrund der Besonderheiten der EU Vorsicht geboten: So ist sie durch 
einen im Vergleich zu anderen internationalen Organisationen ungleich höheren 
Integrationsgrad gekennzeichnet, hat einen relativ kleinen und vergleichsweise 
homogenen Teilnehmerkreis und ist mit einer Gerichtsbarkeit ausgestattet, die 
den expliziten Auftrag hat, die Verträge auszulegen und anzuwenden, Art.  �9 
EUV. Dies verbietet es, die Bindungsmechanismen automatisch eins zu eins auf 
andere internationale Organisationen zu übertragen, sollte jedoch nicht davon 
abhalten, eine Übertragbarkeit zu untersuchen.��

A. Gang der Untersuchung

Im ersten Teil der Arbeit soll die tatsächliche und rechtliche Notwendigkeit einer 
Bindung internationaler Organisationen an Menschenrechte dargelegt und damit 
gleichsam der praktische Nutzen der Arbeit fundiert werden. Dafür ist es rele-
vant, inwiefern die genannten internationalen Organisationen, UN, Weltbank 
und IWF, durch die Ausweitung ihrer Aufgaben tatsächlich in der Lage sind, in 
Menschenrechte einzugreifen, aber auch, eine positive Dimension von Men-
schenrechten zu erfüllen (Teil  I, Kapitel �). Weiter ist die Frage zu beantworten, 
inwiefern man diese Fähigkeiten von UN, Weltbank und IWF mit dem klas-
sischen Ansatz der Staatenverantwortlichkeit erfassen kann. Hier soll gezeigt 
werden, dass über die Verantwortlichkeit der Mitgliedstaaten nur ein lückenhaf-
ter Menschenrechtsschutz gewährleistet wird. Daraus wird gefolgert, dass es 
eines gesonderten Verantwortlichkeitsregimes für internationale Organisationen 
bedarf (Teil  I, Kapitel �). Da internationale Organisationen schon länger dafür 
kritisiert werden, dass sie Menschenrechte verletzen, haben sie zum Teil darauf 

�0 Für die institutioneller Umsetzung des Beitritts vgl. CoE, Draft legal instruments on the 
accession of the European Union to the European Convention on Human Rights, Dok. 
CDDH-UE(�0��)��.

�� In diese Richtung auch B. Fassbender, in: P. Bekker et al. (Hrsg.), FS Vagts, �0�0, S.  7� 
(78).
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reagiert und sind Selbstbindungen für solche Situationen eingegangen, die als be-
sonders menschenrechtssensibel gelten. Die Analyse dieser Selbstbindungen 
zeigt, dass sie der artikulierten Kritik nur in begrenztem Umfang Rechnung tra-
gen. Gleichzeitig lassen sich durch diese Analyse Erkenntnisse über die die Men-
schenrechtsmaterie betreffende sozioinstitutionelle Kultur der untersuchten Or-
ganisationen gewinnen, die Rückschlüsse auf die tatsächliche Akzeptanz einer 
eventuellen völkerrechtlichen Bindung der jeweiligen Organisation an Men-
schenrechte zulassen (Teil  I, Kapitel �).

Im zweiten Teil der Arbeit wird sodann untersucht, ob internationale Organi-
sationen qua Völkerrecht an Menschenrechte gebunden sind. Hierzu werden zu-
nächst die Gründungsverträge von UN, Weltbank und IWF auf eine Menschen-
rechtsbindung hin untersucht (Teil  II, Kapitel �). Sodann wird die Frage geklärt, 
ob die genannten internationalen Organisationen einer menschenrechtsvertrag-
lichen Bindung unterliegen (Teil  II, Kapitel �) oder aber an die aus dem allgemei-
nen Völkerrecht folgenden menschenrechtlichen Verpflichtungen gebunden sind 
(Teil  II, Kapitel �, A.–B.). Den Kern der Arbeit bildet die rechtsdogmatische  
Begründung einer Bindung von internationalen Organisationen an das allgemei-
ne Völkerrecht. Hier soll zunächst dargelegt werden, dass der vielfach in der  
Literatur vollzogene Schluss von der Völkerrechtssubjektivität internationaler 
Organisation auf deren Bindung an das allgemeine Völkerrecht zu kurz greift. 
Stattdessen wird vertreten, dass eine Bindung internationaler Organisationen 
rechtsquellenspezifisch aufgrund der unterschiedlichen Geltungsgründe für das 
Völkergewohnheitsrecht, die allgemeinen Rechtsgrundsätze sowie das ius cogens 
begründet werden muss. Während das ius cogens aufgrund seiner geringen prak-
tischen Relevanz für internationale Organisationen im Hintergrund der Unter-
suchung steht, wird hier zum einen gezeigt, dass ein bisher nur für Staaten disku-
tierter, vergleichsweise voraussetzungsvoller Ansatz für die Herausbildung eines 
menschenrechtlichen Gewohnheitsstandards auch auf internationale Organisa-
tionen übertragen werden kann. Zum anderen wird vertreten, dass die allgemei-
nen Rechtsgrundsätze eine für internationale Organisationen besonders geeig-
nete Rechtsquelle sind, um eine anspruchsvolle Bindung an Menschenrechtsstan-
dards zu begründen, der über den für Staaten geltenden Standard hinausgeht 
(Teil  II, Kapitel �, C.–F.).

B. Terminologie

Da sich die Arbeit zum Ziel gesetzt hat, die Rechtsbindung von internationalen 
Organisationen an internationale Menschenrechte zu begründen, ist zunächst zu 
klären, was unter den Begriffen »internationale Organisationen« und »Men-
schenrechte« im vorliegenden Kontext zu verstehen ist, sowie welchen Platz der 
Begriff der »Rechtsbindung« in der Debatte einnimmt.
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I. Internationale Organisationen

Der Begriff der internationalen Organisation soll im Rahmen der vorliegenden 
Arbeit, wie auch sonst üblich, lediglich für zwischenstaatliche internationale Or-
ganisationen, auch internationale Regierungsorganisationen genannt, (inter-
governmental organizations/IGOs) in Abgrenzung zu nicht-staatlichen inter-
nationalen Organisationen bzw. Nicht-Regierungsorganisationen (non-govern-
mental organizations/NGOs) verwendet werden. An einer allgemeingültigen 
Definition dafür, was unter einer zwischenstaatlichen Organisation zu verstehen 
ist, fehlt es, da Uneinigkeit darüber herrscht, welche Merkmale für eine interna-
tionale Organisation konstitutiv sind und welche nur regelmäßig auftreten. Ei-
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